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Islamgesetz

Ausführliches Beratungsgespräch mit , zu den Rahmenbedin-
gungen des österreichischen Islamgesetzes und seine Anwendbarkeit auf die Situation in Deutschland.
Übersendung der Ausarbeitung mit dem Thema „Übertragbarkeit des österreichischen Islamgesetzes
und des Verbotes der Auslandsfinanzierung auf Deutschland“ (WD 10 – 097/15, Stand 18. Februar
2016).


